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RS OGH 1975/9/3 1Ob112/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.09.1975

Norm

ABGB §823

AußStrg §72 Abs2

Rechtssatz

Die Erbschaftsklage erfordert keine Ermächtigung im Sinne des § 72 Abs 2 AußStrG. Eine solche wäre nur dann

notwendig, wenn ein zur Erbschaft berufener Dritten gegenüber in die Verlassenschaft gehörige Rechte geltend

machen wollte, nicht aber dann, wenn ein Erbprätendent gegenüber einem andern besitzenden Erbprätendenten eine

Universalklage einzubringen beabsichtigt (JBl 1959, 635 = RZ 1959,179).
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